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bot bei der Regierung eine Beschwerde
ein. Der Regierungsrat des Kantons St.
Gallen bestätigte diese Verbote. Sein
Entscheid stützte sich auf eine ganze Reihe
von Eingaben von Seiten der Schweiz.
Heimatschutzvereinigung, des Kunstvereins
St. Gallen, des Schweiz. Werkbundes, der
Gesellschaft Schweiz. Maler, Bildhauer und

Architekten sowie einer Reihe inner- und
ausserkantonaler Gemeinde- und
Bezirksbehörden. Alle diese Verbände und
Korporationen forderten energische Bekämpfung

dieses «Blechkastenunfuges». Häni
zog dieses Verbot alsdann mit der
Kassationsbeschwerde noch ans Bundesgericht.

Das Bundesgericht hat, wie hier be-
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reits kurz mitgeteilt wurde, das Verbot
seinerseits einstimmig bestätigt. Es stellte
in erster Linie fest, dass, wie in andern
Kantonen, auch in St. Gallen das
Begräbniswesen Sache der politischen Gemeinden

ist und sie die Friedhofpolizei
auszuüben hab .-ii. Die Friedhofpolizei, so
führte das Bundesgericht weiter aus, um¬

fasst nach richtiger Auffassung, neben der
Wahrung der öffentlichen Ordnung und
der Gesundheitspflege, auch die ästhetische

Ausgestaltung der Friedhöfe und die
Wahrung der guten Sitten auf denselben.
Diese ethischen und ästhetischen
Momente bilden gerade einen wesentlichen
Teil der Friedhofaufsicht. Das ergibt sich
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